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Bebauungsplan 10.27 Gewerbegebiet II 
 

2.5 Ersatzmaßnahmen 
(1) Als Ersatz für die Eingriffe in Natur und 
Landschaft werden auf den Grundstücken in der 
Gemarkung Remagen, Flur 13, Flurstücke 12, 13, 
14 und 15 auf einer Fläche von 3.500 m² die 
vorhandenen Kieferbestände in einen Laub-Nadel-
Mischwald mit einem Laubholzanteil von etwa 60 
% umgewandelt. Aufkommender Kiefernjungwuchs 
ist in den ersten fünf Jahren nach Rechtskraft des 
Bebauungsplanes zu entfernen. Langfristig ist die 
Entwicklung von alt- und totholzreichen 
Waldbeständen in der Fläche zu fördern. 

(2) Weiterhin ist auf dem Grundstück in der 
Gemarkung Remagen, Flur 13, Flurstück 2/1 der 
Fichtenbestand auf einer Fläche von 1.000 m² 
durch einen standortgerechten Laubwaldbestand 
zu ersetzen. Nach Entfernung der Fichten ist die 
Fläche hierzu der Sukzession zu überlassen. 

(3) Auf dem Grundstück vorhandene Kiefern 
werden ebenso wie auf dem angrenzenden 
Flurstück 3 so entfernt, dass auf einer Fläche von 
insgesamt 1.500 m² ein Laub-Nadel-Mischwald mit 

einem Laubholzanteil von etwa 60% entsteht. 
Aufkommender Kiefernjungwuchs ist in den ersten fünf Jahren nach Rechtskraft des 
Bebauungsplanes zu entfernen. Langfristig ist die Entwicklung von alt- und totholzreichen 
Waldbeständen in der Fläche zu fördern. 

(4) Zusätzlich ist auf einer Fläche von etwa 20 x 20 m ein Tümpel mit einer Wassertiefe von 1,5 bis 
2,0 m anzulegen, soweit hierdurch die stauwasserführende Bodenschicht nicht beschädigt wird.  

(5)  Die vorbeschriebenen Ersatzmaßnahmen sind von der Stadt Remagen auf ihren 
vorbezeichneten Grundstücken durchzuführen und werden ihr kostenmäßig zugeordnet.  

Bebauungsplan 10.32 Cheruskerhof 
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Bebauungsplan 10.37 Am Römerhof 
 

1.7.3 Folgende 
Ausgleichsmaßnahmen sind 
von der Stadt Remagen 
durchzuführen […]: 
 
Teilfläche 8:  

Entnahme der Birken- und 
Kiefernsukzession, Entfernung 
des Materials, regelmäßige 
Pflege. {Beseitigung des 
Gehölzanfluges, Entfernung 
weiterer Einzelbäume insb. im 
Randbereich, Verjüngung des 
Heidebestandes durch 
regelmäßige Nutzung/Pflege 
(Beweidung, Abplaggen)}.  
 
Teilfläche 11:  

In Teilen weiterhin auf den 
Stock setzen 

ausschlagskräftiger 
Baumarten, daneben 
Förderung des Alt- und 
Totholzes.  

 
Teilflächen 12 und 13 (je teilweise):  

Entwicklung der Besenheidegesellschaften durch Freistellung und Folgepflege.  
 
Teilfläche 14:  

Auswahl und Markierung von Altbäumen, Erhalt der ausgewählten Bäume bis zur Zerfallsphase, 
Nutzungsverzicht auf vorhandenes Totholz, besondere Maßnahmenintensität zur 
Verkehrssicherungspflicht notwendig {Entwicklung des alt- und totholzreichen (50% Anteil) 
standortgerechten Laubwaldes}  
 
Teilfläche 15:  

Einbringung von Buchen in trupp- bis horstweiser Einmischung auf 50 % der Fläche im Voranbau 
unter die Nadelbäume, Sicherung bis zur vollständigen Etablierung {komplette Umwandlung in 
Laubwaldbestand (Rotbuchenbestand) mit langfristig mit Förderung des Alt- und Totholzes schließt 
die Lücke zwischen den Laubholzbeständen 5b und 4d}.  

 
Teilfläche 16:  

Auswahl und Markierung von Altbäumen, Erhalt der ausgewählten Bäume bis zur Zerfallsphase, 
Nutzungsverzicht auf vorhandenes Totholz, besondere Maßnahmenintensität zur 
Verkehrssicherungspflicht notwendig {Entwicklung bzw. Sicherung eines alt- und totholzreichen 
Bestandes}  
 
Teilfläche 17:  

Auswahl und Markierung von Altbäumen, Erhalt der ausgewählten Bäume bis zur Zerfallsphase, 
Nutzungsverzicht auf vorhandenes Totholz, in der Folge ggf. besondere Maßnahmenintensität zur 
Verkehrssicherungspflicht notwendig {Sicherung und Entwicklung eines naturnahen Waldbestandes 
mit hohem Anteil von Tot- und Altholz (min. 30%), Entfernung der Robinien, sukzessive Förderung der 
Rotbuche}  
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Teilfläche 18:  

Auswahl und Markierung von Altbäumen, Erhalt der ausgewählten Bäume bis zur Zerfallsphase, 
Nutzungsverzicht auf vorhandenes Totholz, in der Folge ggf. besondere Maßnahmenintensität zur 
Verkehrssicherungspflicht notwendig {Entwicklung und Sicherung eines alt- und totholzreichen (min. 
30%) Bestandes, die Kastanienallee kann im Bestand verbleiben}  
 
Teilflächen 19 und 20:  

Schaffung von Freiflächen durch gruppen- bis horstweises auf den Stocksetzen {in Teilen, weitere 
Teile sollten in Richtung naturnahe, alt- und totholzreiche Laubholzbestände entwickelt werden. Eine 
Einbeziehung beider kompletter Talhänge des Tälchens inkl. 6b in die Maßnahmen ist 
wünschenswert}. 

 
 
Bebauungsplan 10.48 Joseph-Rovan-Allee 
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Bebauungsplan 10.49 Gewerbegebiet III/IV 
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Die Ausgleichsmaßnahme wird durchgeführt auf dem stadteigenen Grundstück in der Gemarkung 
Remagen, Flur 12, Flurstück 378/1, wobei die eigentliche Maßnahmefläche mit einer Größe von 
mehr als 5 ha durch das örtliche Wegesystem begrenzt ist. Als Ausgleich werden auf 15 
Kleinstandorten insgesamt ca. 375 Bäume seltener Arten gepflanzt. Hierbei handelt es sich um die 
Elsbeere (Sorbus torminalis), den Speierling (Sorbus domestica L.), die Wildkirsche (Prunus 
avium) und die Esskastanie (Castanea sativa). Die Maßnahme wie auch die Standorte wurden mit 
der Naturschutzbehörde in einem gemeinsamen Ortstermin mit dem Förster einvernehmlich 
abgestimmt. Der Pflanzung vorgeschaltet wird eine starke Durchforstung der bisherigen 
Kieferbestände und die Schaffung von Lichtschächten. Langfristiges Ziel ist die Etablierung der 
genannten Baumarten innerhalb eines lichten Kiefernwaldes. Die Umsetzung der Vorarbeiten soll 
binnen Jahresfrist, die Pflanzung der Bäume Ende 2016/ Anfang 2017 abgeschlossen werden. 
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Bebauungsplan 20.16 Lange Fuhr 
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Bebauungsplan 33.05 Krummen Morgen 
 

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben- und 
Erschließungsplan wurde der Stadt Remagen vom 
Vorhabenträger WEKA-Bau ein Betrag in Höhe von 
46.016,27 € (90.000 DM) zur Verfügung gestellt, um 
die zur Anlegung von Wiesenflächen sowie die zur 
Pflanzung und Unterhaltung von Obstbäumen 
notwendigen Kosten (incl. Grunderwerb) zu decken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bebauungsplan 40.08 Amselweg 

 
A 1 Öffentliche Grünfläche 
(Zweckbestimmung: Parkanlage)  

 

 Anpflanzung einer maximal 4-reihigen 

Strauch-Baumhecke gemäß Pflanzliste (Ziff. 

1.7) mit beidseitig vorgelagertem 

Wildkrautsaum (Selbstberasung) entlang der 

Bebauungsplangrenze. 

 

 Anpflanzung von je 1 Obstbaum pro 100 

qm Fläche gemäß Pflanzliste (Ziff. 1.7).  

 Anlage der übrigen Fläche als mageres 

und artenreiches Grünland – empfohlene 

Saatgutmischungen gemäß Pflanzliste (Ziff. 1.7). 
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Bebauungsplan 40.14 Gewerbegebiet Oedingen 

 
Urfassung 

 
1. Änderung 
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Bebauungsplan 40.16 Auf der Schafsbahn 

  
 
 

 
 
K:\Bauamt\Stadtplanung\Bebauungsplan\Übersicht Ausgleichsflächen.docx 


